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unsere Fahne gemeinschaftlich dem Feinde entgegenwehen. Aber lassen Sie den
blutrothen Wimpel! für Oestreich wäre es das Symbol der rothen Republik.

Es sind dies Ansichten, wie ich sie von Anfang der Bewegung an genährt.
Sie werden mir glauben, daß nicht die Rücksicht ans die öffentliche Meinung es
war, die mich bisher gehindert hat, sie entschieden auszusprechen; ich schlage ihr
nach andern Seiten hin stark genug ins Gesicht. Es war theils ein innerer Con¬
flict mit einem eignen Gefühl, theils die Rechnung, die ich den Verhältnissen
tragen mnßte. Hatte Ungarn — was im Voraus Niemand beurtheilen konnte —
die Kraft, sclbststäudigzu existiren; hatten die deutschen Demokraten den Einfluß,
die Slaven in den Erblandcn mit sich forzureißen, so hatte kein klügelnder Verstand
das Recht, sich dieser Entscheidung zu widersetzen. Die Geschichte will es anders;
es ist Zeit, dieses laut uud so scharf als möglich hinzustellen.

Wir aber — wie Ihre Entscheidung auch ausfallen möge — wollen in Einem
treulich zusammenhalten, die junge und die alte Generation der Grenzboten: m
der Liebe zur Freiheit, die aber erst dadurch eine Form gewinnt, daß wir Beide die
Herrschaft der Vernunft wollen, nicht die Willkür der Leidenschaft. In diesem
Sinne stehen wir immer als Kampfesgenossenneben einander.

Ihr treuer Freund
Julian Schmidt.

Anmerkung. Indem dieser Brief gedruckt wird, erhalten wir die entsetz¬
lichen Nachrichten aus Wien. So stehen wir denn am Beginn einer zweiten, viel
schrecklicheren Revolution, denn sie beginnt mit Mord uud Gemetzel. Das unse¬
lige Schaukelsystem, das man den ernsten Fragen der Zeit gegenüber beobachtet
hat, der Mangel an Offenheit ist zum großen Theil Schuld daran. In so kurzer
Zeit das dritte Verbrechen! Wohin es führen soll, vermag noch Keiner abzusehn;
siegt in Oestreich die rothe Fahne der Anarchie, so ist es sür ganz Deutschland
verhängnisvoll. Wenn auch hier die conscrvative Partei, aus Mangel an Mnth,
verdecktes Spiel spieleu will, so gehen wir, wie Frankreich im Jahre 1791, einem
Decennium der Barbarei entgegen, um dann den alten Kampf von Neuem auf¬
nehmen zu müssen. .

Die freie Drganisation der Gemeinden.

Die plötzliche Erhebung des Volks in diesem Jahr hat die Darstellung der
Freiheit im Staatsleben mehr dadurch gefördert, daß sie Hindernisse wegräumte,als
daß sie Neues schuf. Was bis jetzt für die Organisation des Volkslebens in den
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einzelnen Staaten geschehen, ist nicht bedeutend, ja zuweilen nicht einmal vor¬
theilhaft. In der Hast, lang gehegte und unterdrückteWünsche realisirt zu sehen,
hat sich das junge Füllen unsrer Begeisterung überstürzt; und weil mau die Kreuz
und Quer gegen alles stürmte, was wie eine Schranke aussah, ist man in Ge¬
fahr gekommen auch blühende Zweige zu vernichten und barbarisch gerade da zu
verwüsten, wo man den Trieb hat Leben zu schaffen. Diese Gefahr ist groß und
es ist hohe Zeit dagegen aufzutreten.

Vorher ein Wort über den Höhenpunkt unserer Entwicklung. Man hat sonst
dem deutschen Volk die Fähigkeit bestritten, selbstthätig und kräftig Praktisches zu
gestalten; mit Unrecht. Der Deutsche hat sogar ungewöhnlicheKraft zu schaffen,
zu organisiren, aber es war von je ein Haken dabei. Während der Romane
leichtfertig und willkürlich über dem Stoff flatterte, in dem er zu arbeiten hatte,
vertiefte sich der deutsche behaglich bohrend so sehr hinein, daß er die übrige Welt
leicht vergaß. — Deshalb zeigen alle Bildungen der deutschen Völkerseele wun¬
derbare Tiefe, Detailarbeit und Emsigkeit, eine Fülle von lebendigen Einzelheiten,
aber auch Jsolirung, schwachen Zusammenhang mit Freunden, exclusives Wesen.
Das läßt sich in alter Kunst und Wissenschaft nachweisen, wir haben hier nur mit
dem praktischen Geist zu thun, wie er sich im Recht und in den concreten Gebil¬
den des Staatslcbens darstellt. Im alten Recht eine bezauberndeFülle von le¬
bendiger Handlung, jedes Nechtsmomentist dramatisch, präcis, bildlich, aber je¬
der Stand, jede Gemeinde hat ihr eigenes Recht, schließt sich ab gegen die Außen¬
welt in der Organisation der Städte, der Innungen, des Adels, welche Stärke,
welcher Reichthum an Formeln, Farben, Aktionen, Gesetzen, Gliederungen, aber
uach außen Alles isolirt, verschlossen, ja feindlich; durch ganz Deutschland welche
Masse, staatlicher Einheiten, wie künstlich und complicirt das ganze Lehnssystem
und doch, der Zusammenhang des ganzen Reiches wie schlottrig, unvollendet, feh¬
lerhast. Daß wir noch jetzt einige „dreißig Staaten" haben, sei Beweis genug. —
Es kamen die Reformation, die Aufklärung, die Souveräne; die alten Bildun¬
gen waren versteinert, sie zeigten sich als Hemmnisse des neuen Geistes, sie wur¬
den rasirl, die Wallgräben der Städte und Burgen wurden zugeworfen, die
Straßen geöffnet, der Herr regierte das Ganze, das er sich geebnet; die Bildungs¬
kraft des Volkes ging in andere Bahnen. Der Deutsche wurde eben so starrkö¬
pfiger Theoretiker, als er sonst starrköpfiger Zunftmeister gewesen war, er vertiefte
sich in die Wissenschaft, wurde Systematiker. Kant, Hegel gründeten uene Bau¬
hütten. Das entgegengesetzte Gebiet des Schaffens, und doch dieselbe Weise,
dieselbe Einseitigkeit, dieselbe Jsolirung, dieselbe Nichtachtung alles dessen, was
nicht in die geschlossenenMauern des Systems gehörte. Die Gesetze abstrakt, die
Negierung kalt verständig, die neuen Organisationen formale, äußerliche, es wurde
regiert, es wurde Freiheit gegeben, das heißt die Bevormundung aufgehoben, der
Souverain, König oder Volk wird das Absolute, der höchste Satz des Systems.
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Der Staat ist eine Maschine, das Volk ist zerfallen in Millionen Einzelwesen,
von denen jeder auf seine Weise dichtet und denkt, das freie Zusammenhalten der
Einzelnen wird nur durch Bedürfniß des Herzens oder Geldbeutels vermittelt,
der staatliche Zusammenhang der Individuen ist arm an Formen und Farben, eine
kalte Abstraktion; die Innungen werden Kassenvereine, die Gemeinden sind Ver¬
bindungen für gemeinsame Märkte, Hutungen oder Raff- uud Leseholzgerechtigtcit,
der Gemeinsinn erstirbt, nicht nur an der Unfreiheit, sondern noch mehr an der
Langweiligkeitdes Gemciudelcbens; die plastische Thätigkeit der Handwerker geht
unter in der Abstraktion der Maschinen, der kräftige Egoismus der alten Com¬
munen zersplittert sich iu den hypochondrischenkleinen Eigennutz der Individuen,
welche die Stützen ihrer Existenz verloren hatten, das Proletariat bricht nnf, die
große Eiterbeule der Gegenwart, und sichres Selbstgefühl, schöne Form, kräf¬
tige That werden immer seltener. Das Elend von hnndcrttansend Einzelnen rührte
die Einzelnen, diese abstrahirten sich das Passende und schrieben sozialistischeSy¬
steme, worin sie tiefsinnig die Gründe all des Elends auseinandersetztenund al¬
les Mögliche, zumal das Capital uud die Intelligenz dafür verantwortlich mach¬
ten, während sie vergaßen, daß sie selbst an demselben Unheil litten, welches das
Proletariat aufschießen macht, an einer isolirten Existenz zwischen Individuen, Sy¬
stemen und Maschinell, an den rohen nnd pedantischen Vorstellungen von Völker
und Staatslcbcn, wie sie seit der Befreiung Amerikas und der französischen Re¬
volution herrschen, an uusereu Vorstellungen, nach denen der Staat eine Abstrak¬
tion ist von einigen Millionen armer Einzelwesen,deren jeder einen kleinen Bruch¬
theil der Souveränität darstellt, deren Conglomeration durch Wahlacte geschieht,
wo die vielen Einzelnen eine kleinere Zahl von Einzelnen und diese wieder das
höchste Einzelwesen, den Präsidenten oder so etwas mit ihrer Souveränität be¬
schenken. Abgeschmacktheiten, wie die Lehre von der Souveränität der Massen;
Reaktionen, wie die Diktatur Napoleons, Cavaignac's; Verrücktheiten, wie die
Lehre von der Garantie der Arbeit sind die nothwendigeFolge einer solchen geist¬
losen, atomistischen Auffassungdes Staarslebens. Wem diese Auffassungder Ge¬
genwart fremd entgegentritt, der mache sie sich dadurch angenehm, daß er sie in die
Formeln seines Systems steckt, er sage z. B. im Mittelalter war für das deutsche
Staatsleben die Zeit des unmittelbaren Seins, von da bis zur Gegenwart die Pe¬
riode der Trennung von denken und sein, des abstrakten Geistes; die Gefahren
und Einseitigkeiten beider Formen der Existenz sind zu überwinden, die Aufgabe
ist da, die Kraft ist da, es gilt die Einheit des getrennten Lebens herzustellen
und in der Sphäre des Staates gibt es dazu ein Mittel, ein großes, radikales,
es heißt Organisation.

Grundlage und Voraussetznng jedes freien Staatslebens ist die vernünftige
Organisation des Volkes in all den großen und kleinen Verbindungen, welche
entweder die mannigfachen Privatinteressen des Individuums nothwendig machten,
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— freie Association — oder das Zusammeuwohnender Einzelnen in Bezug auf Fami¬
lienleben, Grundbesitz, Rechtspflege, Ordnung und Zucht stabil und allen gemein¬
sam gemacht haben — Gemeinden u. f. w.

Je schneller und energischer sich in den engern Kreisen des Völkerlebens ein
organisches Zusammenleben,gemeinsames Wollen, Selbstbestimmung und Selbstregi¬
ment durchsetzen, je genauer sie sich den vorhandenen Zuständen anpassen und aus
ihnen entwickeln, desto eher wird es dem Volk gelingen, auch in seiner größten
Verbindung, dem Staat, freie Formen einzuführen und sich zu erhalten. Die
steieste Staatsverfassung wird unpraktisch, wenn sie einem unfreien, isolirten, in
ungegliederter Masse starrenden Volk gegeben wird. Aber es handelt sich in dem
großen Kampf der Gegenwart noch um ganz andere Dinge, als freie Staatsfor¬
men; nicht nur die Freiheit, auch das Gedeihen des Individuums wird gefordert
und die politische Freiheit soll dazu helfen, die soziale Lage der Masse zu refor-
miren. Hier ist die Aufgabe der Organisation, das Proletariat zu bändigen, ja
aufzuheben, das Leben des Armen zu stärken, zu adeln und zu verschönen, dem
Einzelnen Halt, Kraft und die idealen Empfindungen der Freundschaft, Vater¬
landsliebe, Hingebung einzuimpfen und den Glanz der Kunst und des Wissens
aus seinen Heerd zu leiten. Es ist unmöglich die Maschinen zu zerschlagen, die
tüchtige Beschränktheitder alten Zünfte wieder einzuführen, aber es ist allerdings
möglich, den Maschinenarbeiter zu einem kräftigen, gesunden Menschen, den Hand¬
werker, trotz der seelenlosen Theilung unserer Arbeit zu einem ehrenfesten, intel¬
ligenten und lebensfrischenKameraden zu machen; es ist möglich dem deutschen
Leben bunte Mannigfaltigkeit, Schönheit und edlen Genuß zu gcbeu. Die Sehn¬
sucht nach solcher neuen Bildung ist allgemein, es kommt nur darauf an, daß die
Gesetzgebung und der kräftige Bildungstrieb des deutschen Volkes in dem rechten
Weg arbeiten. Die Gesetzentwürfe dieses Jahres beweisen, daß dieser Weg noch
nicht gefunden ist, und das Hinderniß sind wieder die falschen Vorstellungen von
der Stellung des Einzelnen znm Staat; Absolutistennnd Radikale theilen sich in
denselbenFehler. Die sogenannten Demokraten sagen, alle Menschen, d. h. alle
Männer über 24 Jahr sollen gleiche staatliche Rechte haben, alle sollen sich selbst
regieren, alle sollen den Staat regieren. Hierbei liegt die einseitige Auffassung
zu Grunde, daß die vernünftigeFreiheit des Volkes allein abhänge von der Summe
der Freiheit, welche jeder Einzelne besitzt. Sie hängt ebensosehr von der vernünf¬
tigen Beschränkungdes Individuums ab. Unbeschränkte Freizügigkeit z. B. häuft
das Proletariat großer Städte in riesiger Steigerung zusammen u. s. w. Alle
Freiheit in den Individuen concentiren, das heißt das Leben der Communen töd-
ten, das Leben des Staates vergiften. So lange es Dienstgeber und Dienstleute,
Hausherren und Hausknechte,Uuwisseude und Gescheute gibt, ist selbst der Grund¬
setz der Majoritäten, durch welche nach herrschender Ansicht der Wille des Volks
zur Darstellung kommen soll, eine Fiction. Während er bei den Gemeinden das
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Vermögen, die besten Kräfte, den verständigen Vortheil einer vorübergehenden
Laune der besitzlosen und unverständigenMasse opfern wird, kann er bei der Wahl
von Kammerdeputirten sich gar nicht realisiren. Es ist nicht wahr, daß selbst di¬
rekte Wahlen eine Bürgschaft geben, daß die herrschende Meinung des Volks durch
die Mehrzahl der Deputirten dargestellt werde. Abgesehen von aller demagogi¬
schen Charlatanerie, die solche Wahlen fast immer begleitet, abgesehen davon, daß
die Depntirten an Aufträge und die Politik ihrer Wähler nicht gebunden sind,
ist auch statistisch zu beweisen, daß das allgemeine Wahlrecht ein sehr schlechtes
Mittel ist, den Willen der Mehrheit zum Gesetz zu machen. Gesetzt in einem
Land wählen 120,000 Wähler in 12 Wahlkreisen, also für 12 Deputirte, davon
wollen 75,000 einen König, 45,000 aber zwei Könige, die überwiegende Majo¬
rität ist aber folgendermaßen vertheilt, in 5 Wahldistrikten, (z. B. den großen
Städten, weil dort die meiste Intelligenz ist) hat sie je 9000, in den übrigen
7 Wahldistrikten je 4000 - - 4500 Parteigenossen, so wird sie nur in 5 Wahlkrei¬
sen die Majorität durchsetzen, und das Land wird dnrch Miuoritätswahlen regiert,
also hier nach dem Wunsch von nicht viel mehr als '/,, seiner Einwohner zwei Kö¬
nige erhalten. Die Sache ist seit den Zeiten des Konvents bekannt, und das
angeführte Beispiel grade so roh, als dieser jetzt ersehnte Wahlmodus, wobei zu
bemerke», daß bei indirekten Wahlen das Resultat sich noch komischer stellt. Aber
richtig ist das Beispiel doch, und es mnßte hier angeführt werden, um zu zeigen,
wie wenig damit gewonnen sei, wenn man das Stimmrecht auf alle Einzelnen
überträgt und diese nach der Schnur in Wahlkreise zusammenwirst. Das heißt
nicht das Volk, sondern die Willkür, den Zufall, die unberechtigtenStimmungen
der Einzelnen zur Herrschaft bringen. Das Individuum darf seine höchsten po¬
litischen Rechte nur in seinem staatlichenZnsammenhange mit andern, in seiner
Organisation besitzen. Das nicht organisirte Einzelne mit seinem subjektiven Em¬
pfinden , Erkennen, Wollen hat dem Staat gegenüber keine politische Berechtigung,
er muß ihm Theil einer freien Gemeinde werden, in welcher sein Leben Geltung,
Kraft und Würde erlangt. Die Gemeinde ist die erste Einheit in der Sphäre
des Staatslebens, in welcher das allgemein Menschliche zur Erscheinung kommt,
nicht als abstrackte Formel, sondern in einer Fülle von individuellemLeben.

Wem das Gesagte als eine Theorie erscheint, die, wie es auch um ihre Be¬
rechtigung stehe, bei der gegenwärtigen Strömung des Vvlkswillcns nicht ausführ¬
bar ist, der wird denselben Vvrwurf dem Folgenden nicht machen können. Es soll
uns freuen, wenn er eine ziemliche Kenntniß unseres Volks und feiner Verhält¬
nisse heraus liest. Die Grenzboten gehören zu der kleinen Partei deutscher De¬
mokraten, welche den Kamps der Gegenwart betrachten als den ersten Anfang
einer Kette gesetzlicher Reformen, welche sich allmälig aus einander entwickeln
und das gesammte der Nation umformen werden, sie sind voll Muth und Hoff-
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inmg, weil sie ihrem Volk immer das Beste auf Erden zugetraut haben, produk¬
tive Lebenskraft.

Die Gemeinde nnd ihre Sphäre.

Gemeinde ist die staatliche Verbindung aller Individuen und Grundstücke,
deren Wohnsitz oder Lage unter einem Ortsnamen zusammengefaßtwird. Ein¬
heit des Ortes ist die wesentliche Voraussetzung jedes Gemeindelebens, der Orts¬
name wird Name der Gemeinde. Wo mehrere kleine Ortschaften oder einzeln ge¬
legene Grundstücke mit besonderem Namen zu einer Gcmeindeeinhcit zusammenge¬
fügt werden, drückt sich iu dem Gcsammtnamen der neuen Einheit die Combination
ans, so wird auch im entgegengesetzten Fall wo ein Ort, z. V. ein meilenlanges
Gebirgsdorf in mehrere getrennte Communen getheilt ist, diese Theilung durch
einen Zusatz zum Ortsnamen bezeichnet werden. Beide Ausnahmen sind also nur
scheinbar.

Jedes Grundstück muß zn einer Gemeinde gehören.
Jeder Staatsbürger muß einer Gemeinde angehören, nur durch die Gemeinde

wird der Einzelne znm Staatsbürger. Dieser Grundsatz ist der wichtigste von
Allen, er gibt die einzige sichere Bürgschaft für eine freie tüchtige Entwicklung
des Gemeindelebens. Bis jetzt war es nirgend so, der Staat besaß alle Einzel¬
nen, der Commnnalverband der Einzelne» ging nebenbei und sehr oft hatte ein
Staatsbürger, selbst ohne im Ausland zu leben, keine Gemeinde, welcher er an¬
gehörte. Offiziere, Beamten, Künstler n. s. w. standen in sehr lockerem, oder
gar keinem Zusammenhang mit der Commune, in welcher sie zufällig lebten. Das
soll geändert werden. Die Gemeinde wird dem Staat verantwortlich für Leben,
Wohlfahrt, bis zu einem bestimmtenGrade auch für die Verbrechen der Einzel¬
nen , welche zn ihr gehören; und damit sie dies könne, ist nothwendig, daß das
Band, welches die Einzelnen an sie fesselt, für Alle gelte und so stark und ehr¬
würdig gemacht werde, als möglich. Deshalb muß ein neues Commuualgesetz
ausgehen von den Pflichten und Rechten des Einzelnen in Bezug auf die Gemeinde.
Die Pflichten der Commune gegen das Individuum sind zunächst Erziehung sei¬
ner Jugend; die Schule wird von den Gemeinden unter Oberaufsicht des Staa¬
tes erhalten, die Grundsätze nach denen unterrichtet werden soll, Lehrer und Schul¬
bücher werden durch den Staat sanktionirt, die Gemeinde wählt die Lehrer, erhält
ihre Schule». Ueber den Inhalt des neuen Schulunterrichts hier nur kurze Be¬
merkungen. Der Schüler soll für das Leben gebildet werden, er soll aus der
Elementarschule nicht nnr die Möglichkeitenweiterer theoretischer Fortbildung durch
Leseu, Schreiben, Rechnen, Zeichnen und die Grundsätzebürgerlicher Moral, son¬
dern anch Gewandtheit, praktischen Blick, technische Fertigkeiten für das Leben
gewinnen. Der Knabe soll Leibesübungen mit bestimmter Rücksicht aus den Kriegs¬
dienst vornehmen, soll turnen, marschircn, sich in geschlossener Masse kriegerisch
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bewegen lerne», er soll Spaten, Hobel, Säge u. s. w. handhaben können, soll
nützliche Pflanzen und Bänme selbst gezogen haben und so fort; das Mädchen soll
ebenso die technischen Fertigkeiten der Hänslichkeit gewinnen. Deshalb muß die
Volksschule einen größeren Theil des Tages umfassen und ohne die Einwirkung
der Familie auf ihr Kind zu beeinträchtigen, länger und gesünder als bisher für
das Leben vorbereiten. Damit dies aber geschehen könne, muß die Gemeinde
auch der Familie gegenüber größere Rechte erhalten. Wenn sie die hohe Verpflich¬
tung hat, die künftigen Bürger eines demokratischen Staates zn zichn, muß sie
anch das Recht haben, die schädlichen Einflüsse eines vergifteten Familienlebens
von ihren Schülern abzuhalten. Die Kinder der Verbrecher, Bettler u. s. w.
müssen durch ein Expropriationsgesetzder elterlichen Gewalt entzogen und von der
Gemeinde oder dem Kreise erzogen werden; denn die Laster des Proletariats sind
erblich, wie skrophnlose Krankheiten. Die Verwaltung der Vormundschaften muß
den Gemeinden übertragen werden; bei allen Kindern der Gemeinde mnß die
Wahl des Lebensbcrufeö uach vollendeter Schulzeit durch die Eltern oder Vor¬
münder den dazu bevollmächtigtenMitgliedern des Gcmeindevorstands angezeigt,
und ihre, der Commune, Ansicht und Beistimmung eingeholt werden. Es ist sehr
nöthig, der schlechten Wahl des künftigen Bernfes, welche durch beschränkte Eltern
stattfindet und abgestorbenenIndustriezweigen immer neue Opfer zuführt, durch
eine Einwirkung der Gemeinde, welche das Selbstgefühl der Familie nicht ver¬
letzt, entgegenzuarbeiten. Und es wird gut sein, wenn mit dieser Wahl des Beru¬
fes ein öffentlicher Akt, eine Vorstellung der Kinder vor der versammelten Gemeinde
verbunden ist. Wir haben bis jetzt solche dramatische Momente nur in der Kirche,
bei Firmelung oder Konfirmation gehabt; die Gegenwart fordert, daß sie auf den
Markt hinaustreten. — Während der Lehrzeit soll die Gemeinde Aufsicht und
Einwirkung auf den Lehrling und Lehrherrn,haben; sie hat das Recht und die
Pflicht zu verbieten, daß ein unredlicher oder untüchtiger Mann Andere für sei¬
nen Beruf erziehe. Werden endlich die jungen Vögel flügge und verlassen sie das
Nest ihrer Gemeinde um iu die Welt zu gehen, so bleibt ihnen ihre Heimath un¬
ter allen Umständen so lange, bis, sie eine nene gewinnen, als Mitglieder in einen
andern Gemeindeverband treten. Nnr durch ein neues Heimathsrecht wird das
alte aufgehoben. Das Gemeindeleben ist durch nichts mehr geschwächt worden, als
durch die falschen Bestimmungen über Erlangung deö Bürgerrechts und über Frei¬
zügigkeit. So wcuig einer Commune freistehendarf, frisches Blnt und Zuwachs
aus egoistischen Znnst- oder Vermögensrückstchtenvon sich abzuhalten, ebensowe¬
nig darf ihr das Recht bestritten werden, von den Fremden, welche ihr zuziehen,
entweder Sicherung über ihre Subsistenzmitteloder Beweise über ihre geschäftliche
Tüchtigkeit zu fordern. Große oder vermögende Gemeinden werden sonst demora^
lisirt und ausgelöst durch eine massenhafte Anhäufung von schmarozerischemZudrang.
Und da jede Gemeinde die Pflicht hat für ihre Bürger zu stehen, die Einzelnen
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zu stützen, ja zu gewissen Fällen zu erhalten, so müssen die gesetzlichen Bestim¬
mungen über Ausnahme oder Zurückweisung Fremder viel genauer und sicherer sein,
als sie iu der bisherigen Gesetzgebung der deutschen Staaten waren.

Die Menschen, welche in einem Gemeindebezirk wohnen, zerfallen ihrer sozia¬
len Stellung nach in zwei Classen. Entweder stehen sie selbstständig in ihren Be¬
ziehungen zu Anderen, im Hausstand, Geschäft, Verkehr als freie Mitglieder der
Gemeinde — oder ihr gesammtes Leben, ihre Thätigkeit ist an das Leben und
die Thätigkeit einzelner Cvmmnnalmitglieder gebunden. In diesem Fall ist ein
Anderer das Medium, durch welches sie mit deu Interessen der Gemeinde zusam¬
menhängen, ihre Thätigkeit ist durch eiuen Kontrakt bestimmt und durch den Wil¬
len des Einzelnen beschränkt. Hier möge die Eintheilung in direkte und indirekte
Mitglieder der Commune gelten, die Gewohnheit in den meisten Staaten ist, die
ersteren Vollbürger, die zweiten Schutzgenossen zu nennen. Zu der zweiten Klasse
rechnet man aber Viele, welche weder freie noch gebundene Mitglieder einer Ge¬
meinde sein können, z. B. reisende Fremde oder solche, welche direkte Mitglieder
sein sollten, z. B. königliche Beamte. Für eine neue Organisation der Gemein¬
den muß der Grundsatz gelten, daß die Stellung der Einzelnen in der Gemeinde
genau entsprechenmnß der socialen Stellung ihres Privatlebens, die Rechte der
Individuen an die Gemeinde müssen abhängen von den Pflichten und Lasten, welche
ihre Existenz der Gemeinde auflegt. Wer srei und selbstständig seinen Grundbesitz,
sein Vermögen verwaltet, sein Gewerbe treibt, seine Arbeit, seinen Verdienst
von der Gemeinde selbst oder über die Grenzen ihres Bezirks hinaus sucht; oder
der, dessen Leben und Thätigkeit durch deu Willen der Gemeinde oder der Nation
selbst bestimmt und gesichert ist, der Beamte des Staats und der Commune; alle
diese haben volle Pflichten, volle Rechte der Einwohnerschaft (Bürgerrecht). Der
freie Tagelöhner, der Grundbesitzer, der selbstständige Handwerker, der Fa¬
brikant, der Kaufmann, der Künstler, der Arzt, der Geistliche, der Nichter, der
Offizier müssen direkte Mitglieder der Commune werden, in welcher sie leben.
Ganz anders stehen diejenigen Bewohner eines Ortes, deren Leben uud Thätig¬
keit durch den Willen Einzelner bestimmt uud gesichert werden. Es muß hier
dringend gewarnt werden vor einer seichten Gleichmacherei, welche in dem guten
Glauben, die Schwachen zu stärken, ihrer Existenz die Wurzeln nimmt und
das Leben der Gemeinde vernichtet. Und so gelte hier der Grundsatz: Jedes
Leben, jede Thätigkeit, welche sich nicht direkt auf die Commune oder größere
Sphären stützt, sondern nach dem Geheiß und im Interesse eines Einzelnen ar¬
beitet, steht auch durch diesen Einzelnen mit der Commune in Verbindung, die
Rechte und Pflichten der indirekten Gemeindegenossengegenüber der Gemeinde
werden beschränkt durch die Rechte und Pflichten, welche diese Gemeindegenossen
an ihren Schützer haben, und welche er aus sie hat. Um dies zu verstehen, müs¬
sen wir die verschiedenen Klassen der Abhängigen in den verschiedenen Beziehun-



65

gen ihres Lebens auffassen. Hierhergehören I. die Dienstleute. Längst sind die
Zeiten dahin, wo das „Gesinde" seinem Herrn in die Schlacht folgte, seinen Sieg,
seinen Ruhm vor Augen, nur für sciuen Leib kämpfend und sterbend; aber ein
Rest der Treue und Hingebung jener wilden Zeit ist der dienenden Klasse bis jetzt
geblieben. Wenig in großen Städten, wohl aber hier und da auf dem Lande.
Die Diensttreue ist eine deutsche Eigenschaft, deren Schattenseiten uns oft genug
vorgeworfen siud. Sie hat dem Verhältniß zwischen Dienstgcber und Dienstmaun
eine sehr eigenthümlichePhysiognomie gegeben, am meisten in England, wo die
derbe Herzlichkeit dieser Beziehungen am Besten entwickelt ist, am wenigsten im östli¬
chen Deutschland, wo Deutsche auf alten slavischen Grund gepflanzt sind. Der Dienst¬
bote ist Genosse des Grundes und Hofes, das ganze Tagleben gehört der Dienst¬
pflicht, der Dienstgeber dagegen hat die Verpflichtung, genaue Aussicht über seine
Sittlichkeit zu führen, die Abgaben für ihn zu entrichten, in Krankheitsfällendes
Dienstboten für Pflege nnd Heilung zu sorgen, in Criminal- und PolizeMlen
bestimmte väterliche Rechte und Pflichten gegen ihn auszuüben (Hausdiebstahl,
Verpflichtungdes Herrn zum Ersatz des Schadens, welchen der Dienende anrichtet).
Es ist durchaus kein Grund, das Gemüthliche dieses Verhältnisses zu, ändern;
man schütze deu Dienstboten dnrch Gesetze gegen Uebcrgriffe und Launen des Herrn,
aber man sei nicht so unverständig, den Dienstboten zu einem vollberechtigten Ein¬
wohner des Ortes zu macheu, iu dem er grade dient. Denn ihm fehlt Alles, was
ihm Recht an der Gemeinde geben könnte; Interessen nnd Leistungen, die sich
über die Familie heraus durch das Gcmeindeleben ziehen, unparteiisches Urtheil,
selbst Muße, dagegen hat er fast Alles, was die Gemeinde ihm geben könnte, schon
durch den Hanshalt seines Brotherrn, Unterhalt nämlich nnd Schutz. Uud des¬
halb gelte der Satz: der Dienende behält das Heimathrecht seiner ursprünglichen
Commune, an den Rechten der Gemeinde, in welcher er dient, nimmt er nur
Theil durch Vermittlung seines Herrn, ihre Lasten und Pflichten trägt er nur
dnrch den Herrn. Am Wehrdienst der Commune uimmt er nur Theil mit seinem
Brotgeber, und uur iu außerordentlichen Fällen. So mag sich der Gutsherr
mit seiuen Knechten auf die Pferde werfen, wenn ein Unheil geschehen und Po¬
lizei oder Abwehr zu übe» ist, der Bürgcrwehrdieust aber wird immer von der
staatlichen Dienstübuug getrennt sein, wäre es auch nnr so, wie jetzt etstes und
zweites Aufgebot da geschieden sind, wo Landwehr besteht. Jeder Mann gehöre
zum ersten Aufgebot der Landwehr, wird er direktes Mitglied einer Gemeinde, so
tritt er sofort in das zweite, und dies zweite Aufgebot bildet die Bürgerwehr oder
Communalgarde. Der Dicnstmann wird demnach Mitglied des ersteren, der StaatS-
landwchr bleiben und ihre Uebungen mitmachen. — Nebenbei sei hier bemerkt, daß
auch die Ausdehnung des allgemeinen Wahlrechts ans die Dienstboten im Interesse
demokratischer Freiheit eine Thorheit ist, und es ist ganz unstatthaft, sich auf das
Beispiel der vereinigten Staaten zu berufen, wo die ganz entgegengesetzten Bit-
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dungs - und Gemeindeverhältnisse bestehen. Das Gemcindelebenist dort weit mehr
eine freie Association zu bestimmten Zwecken, als eine feste staatliche Organisation,
eS ist so geworden, weil die Hälfte der Nation auf der Wanderschaft lebt, die
Gemeinden entstehen und vergehen in ewigem Wechsel, sie verhalten sich zn den
deutschen, wie ein Feldlager zu einer Festung. Ihre Einrichtungen in Deutsch¬
land nachahmen zu wollen, wäre ein Zurückkehrenin rohe Verhältnisse; wollte
man aber New-Uorkische Commnnal-Institute hier einführen, sie würden nicht
den Eindruck übermäßiger Liberalität machen.

Eine zweite Klasse der Abhängigen sind dieTagearbeiter eines bestimmten
Gutes oder Geschäfts und Alle, welche in entsprechender Lage leben. Sie haben
Wohnung und Heerd für sich, entweder nach freier Wahl oder im Eigenthum des
Brotgebcrs, haben ein eigenes Familienleben und außer dem Tagewerk mit be¬
stimmten Arbeitstunden freie Bewegung. Diese zahlreiche und nützliche Klasse von
Staatsbürgern wird durch die Aufhebung der Roboten und Servituten für das
flache Land eiue ungeheure Wichtigkeit uud Ausdehnung gewinnen, denn alle
größeren Grundbesitzer werden durch sie die Feldarbeit bestreikn müssen. Da,
wo ihre Thätigkeit seit längerer Zeit besteht, z. B. in der Mark Brandenburg,
einem Theil von Sachsen, hat sich in ihnen ein gesundes, tüchtiges Leben ent¬
wickelt. Dort sind sie durch Einrichtung einer kleinen Häuslichkeit.,durch Accvrd-
arbeiten und Antheile am Erndteertrage bereits fast mit dem Organismns des
Gutes verwachsen,und eiue praktische sociale Verbindung zwischen dem Gutsherrn
und ihnen ist entstanden. Wenn das freie Coutraktverhältuiß, in welchem sie zu
ihren Arbeitgebern stehn, noch durch Association und Gesetze Garantien für ihr
Alter geben wird, mögen sie unter allen Eigenthumslosen am glücklichsten zn prei¬
sen sein. Ihre Stellung zu der Commune, in welcher sie leben, ist der Lage der
Fabrikarbeiter sehr ähnlich. Noch ist die gesellschaftliche Organisation der
Fabriken sehr unvollständig, aber die Anfänge derselben brechen überall hervor und
eine neue Gesetzgebung hat fördernd und vorsehend Rücksichten zu nehmen auf den
Drang des Volkes gerade iu dieser Richtung, eine Versöhnung zwischen Capitel,
Intelligenz und Arbeitskrast durch die Bande einer freien Genossenschaft hervor¬
zubringen. Sämmtliche Geuosseu eiuer Fabrik, vom Fabrikherrn bis zum Hand¬
lauger bilden einen Verein, welcher durch Kranken- und Jnvalidenkassen, Selbst-
Polizei, gemeinsames Abendlokal sür Geselligkeit und Fortbildung, im Nothfall
mich durch Fabrikschulen, die Existenz der Einzelnen stützt und sichert "). Die

Am Vollständigsten, ja pedantisch im Detail, ist dieser gesunde Socialismus ausgebil¬
det bei dem Berg- und Hüttenwesen der meisten deutschen Länder. Die Knappschaftenfind
trotz aller gerügten Mängel die vollkommensten und großartigstensocialistischenVereine, welche
mir bis jetzt haben. Unsere Theoretiker, die sich natürlich um dergleichen Bestehendesnicht
Zimmern, würden erstaunen, daß hier Alles schon lange dagewesen, was sie zum Theil der
Menschheit erfinden wollen, und zwar kühn und im großartigen Maßstabe. (Eintheilung dcrKure).
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Mitglieder eines solchen Vereins werden die Garantieen für ihr Leben weit mehr
ans ihrer Association hernehmen, als ans der Gemeinde, welcher sie zufällig an¬
gehören; durch günstige Lage eines Ortes, z. B. Beschaffenheitdes Wassers, Nähe
großer Verbindungsstraßen werden sie vielleicht in großer Masse einer kleinen
Commune zugeführt, ihr Aufenthalt in derselben ist abhängig von dem Gedeihen
der Fabrik, nicht der Gemeinde, sie ziehen die Nahrung für ihr Leben nicht aus
dem Boden der Gemeinde, sondern ihres Fabrikherrn, wie bei den Tagelöhnern
großer Güter ist ihr Aufenthalt gebunden an ein einzelnes Institut, eiue einzelne
Person, an die Firma des Geschäfts. Deshalb dürfen weder Beamte noch Arbeiter
eines Guts oder einer Fabrik ohne Weiteres als vollberechtigte Mitglieder der Ge¬
meinde betrachtet werden. Ihr Heimathsrecht an die Orte, aus denen sie zugezogen,
wird erst nach längerer Zeit erlöschen dürfen, sie werden zn der Gemeinde in einSchutz-
vcrhältniß treten, bei welchem ihr Schützer und Vertreter, der Gutsherr oder die
Fabrik die Bürgschaften für sie zu übernehmen hat. Ihre Kinder aber haben un¬
ter allen Umständen ihre Heimath in der Gemeinde, in welcher sie erzogen werden.

Eine andere Klasse der mittelbaren Gemeindemitgliedersind die Gesellen des
Handwerks. Es ist ein allgemeiner deutscher Brauch, und zwar ein vortrefflicher,
daß der junge Handwerker seine Ausbildung auf der Wanderschaft sucht, nnd wenn
irgendwo, hat sich noch in dieser Klasse der Vermögenslosen ein Rest der Keck¬
heit, Selbstgefühl und brüderlicherHerzlichkeit erhalten, der sie überall zusammen¬
führt nnd in der neuesten Zeit ehrenwerthe und nützliche Vereinigungen derselben
hervorgerufen hat. Auch in den traurigsten Momenten ihres Wanderlebens hält
diese jungen Männer der Gedanke an eine behagliche Zukunft, an Eigenthum,
eine hübsche Meisterin und all das Gedeihen, dessen das Leben eines Handwerkers
nnd Bürgers fähig ist, ausrecht. Der Gesell ist entschiedener Demokrat, aber er
ehrt den Erwerb, kämpft für das Eigenthum und fleht in dem Wohlhabenden noch
nicht seinen Feind. Da er lebhaft, eifrig, aufgeweckt und als gereifter Mann
ein vielgelteudes uud einflußreiches Element aller Volksbewegungenist, so mögen
wir Deutsche grade in ihm ein Gegengewicht gegen communistische Gelüste und
socialistische Theorien finde». Den Gemeinden, in welchen er arbeitet, gehört er
nicht an, sein Heimathrccht ist ihm in seinem Wanderbuch gesichert, sein Aufent¬
halt in der Gemeiude davou abhängig, ob er „einen Meister" findet; selbst dann,
wenn er jahrelang an demselben Orte arbeitet und von einer Werkstatt in eine
andere übergeht, liegt in seiner Stellung noch keine Veranlassung, ihn als Mit¬
glied der Commun zu betrachten, denn nnter allen Umständen hat er einen be¬
stimmten Arbeitgeber uud nur durch diesen hängt er mit der Gemeinde zusammen.
Nebenbei sei hier bemerkt, daß der Gesell seine allgemeinen Staatsbürgerrechte,
z. B. das Wahlrecht, so lange dieses an dem Haupt des Einzelnen hängt, überall
ansüben soll; der deutsche Gesell wird z. B. überall, wo er arbeitet, für Frank¬
furt, der östreichische oder sächsische Gesell überall in Oestreich oder Sachsen für
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Wien oder Dresden wählen dürfen, aber an den Wahlen der Communalbeamten,
Verwaltung des GemeindevermögensTheil zn nehmen, hat er weder irgend eine
Berechtigung, noch Interesse, noch ist die nöthige Kenntniß der Localverhältnisse
bei ihm vorauszusetzen.

Die angeführten Klassen von indirekten Mitgliedern einer Commune bilden
den größten Theit der Volksschicht,welche wir Besitzlose nennen, deren Erhebung
die Hauptaufgabe unsrer Freiheitskämpfe ist. Sie erheben, ihr Leben verbessern
heißt aber nicht, die Grundbedingungen ihrer Existenz ausheben, die nothwendigen
Folgen ihrer Thätigkeit, z. B. ihre Abhängigkeit von dem Einfluß des Arbeitge¬
bers, vernichten, sondern nur die schädlichen nnd unvernünftigen Auswüchsedieser
Abhängigkeit entfernen nnd durch Belehrung, freundlichenVerkehr und Beförde¬
rung praktisch nützlicher Vereinigungen ihre Existenz stützen. VollberechtigteMit¬
glieder der Gemeinden, in denen sie sich aufhalten, sollen und dürfen sie im In¬
teresse demokratischer Freiheit uicht werden; und zwar deshalb nicht, weil ihre
Thätigkeit eine unfreie und ihr Leben durch Vertrag an ein anderes selbststandi-
ges Leben gebunden ist. Man halte dies sür keine Erwiederung oder Beschrän¬
kung und verwechsele überhaupt nicht Gemeiuderechtemit Menschenrechteu. Das
Recht Schuhe zu machen muß jeder Meusch haben, aber nur der darf ein Schuh¬
macher heißen, der Willen und Fähigkeit bewiesen hat, sür seine Mitmenschen
dergleichen ausdauernd zu verfertigen. Außer den erwähnten Berufskreisen gibt
es noch einige andere, deren Stellung zn den Gemeinden hier und da fraglich
geworden ist, ich meine das Militär und die Mitglieder höherer Bildungsanstal¬
ten, Stndenten, Academiker u. s. w. Der Soldat in Garnison, welcher, ohne
eigenen Hanshalt zu haben, auf eine bestimmte Dienstzeit (militärischeBildungs¬
zeit) der Menschenzahleines Ortes zutritt, so wie der junge Gelehrte und Künst¬
ler während ihrer Studienzeit dürfen der Gemeinde, in welcher sie leben, nicht
incorporirt werden, sie behalten das Heimathrecht des Ortes, von dem sie zuge¬
zogen sind, ihr Aufenthalt ist ein vorübergehender, in der Regel auch in seiner
Dauer bestimmter, ihre Thätigkeit und Interessen haben mit dem Leben der Ge¬
meinde nichts zu thun. Ob Studenten und Academiker am Wehrdienst theilnch-
men sollen, muß von ihrem eigenen Willen und der Erlanbniß der Ge¬
meinde abhängen, es thut gar nicht Noth, hierüber ein besonderes Staatsgesctz
zu erlassen. Vom Militär sind dagegen alle diejenigen aktiven Mitglieder, welche
eine seste Staatsanstelluug haben, welche Leben und zukünftigeVersorgung dem
Staat übergeben haben, als Beamte des Staats vollberechtigteMitglieder der
Gemeinde, in welcher sie stehen, der Offizier nämlich, der Unteroffizier mit eige«
nein Haushalt u. s. w. Gerade bei dieser Klasse ist ein vollständiges Aufgehen
in der Gemeinde höchst wünschenswert!)und das beste Mittel die exceptionelle
Stellung des Militärs aufzuheben. Sie werden also an allen Rechten und Pflich¬
ten der GemeindemitgliederTheil nehmen; und es ist hier zn bemerken, daß bei
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einer Concurrenz der Pflichten, z. B. beim Wehrdienst stets die Pflicht gegen den
Staat als die höchste Einheit, den Vorzug vor der Gemeindepflichthaben muß.

Aus dem Gesagten erhellt, daß die Einwohner einer Gemeinde, je nachdem
sie direct oder indirect, selbstständig oder abhängig, als Freie oder als Genossen
in ihr stehen, anch in Pflichten und Rechten verschieden organisirt sein müssen.
Die Gemeindelasten der Genossen dürfen nur gering sein, sie werden durch ihren
Schützer abgeführt, dessen Person nnd Erklärung den Genossen bei der Gemeinde
vertritt. Die Rechte der Genossen sind Benutzung der allgemeinen Gemeinderechte,
welche durch das Wohnen am Ort bedingt werden (Beleuchtung, Wasser, Ge¬
richtsbarkeit, Polizeiordnung) oder aus Menschlichkeit allen gemeinsam werden
müssen (Schulunterricht der Kinder). Am Gemeindevermögenhaben sie keinen An¬
theil, eben so wenig an der Verwaltung der Gemeindcangelegenheitcn, im Fall
nicht die Gemeinde selbst dies von Einzelnen fordern sollte. Daß Allmosenempfän-
ger und alle Solche, welche wegen Krankheit, Schwäche, Alter von der Gemeinde
erhalten werden müssen, eben so wenig als Verbrecher uuter polizeilicher Aufsicht
ihre sonstigen Rechte der directen Mitgliedschaft ausüben dürfen, versteht sich
von selbst.

Jedes freie Mitglied der Gemeinde muß Antheil an allen Gemeinderechten
und Pflichten haben, also am Genuß des Gemeindelebens, des Vermögens, der
Verwaltung theilnehmen, persönliche und Rcallasten tragen und als ein Theil des
Ganzen sein Interesse und sein Wissen dem Wohl des Ganzen nicht entziehen.
Der Grundsatz: die Gemeinde regiert sich in allen innern Angelegenheiten selbst,
ohne Einwirkung des Staats, bedarf einer kurzen Erklärung, was unter Gc-
meindeangelegenheitenzu verstehen.

Leben, Thätigkeit und Verwaltung einer Gemeinde gehen nach zwei Richtuu-
geu, sie reichen entweder nach außen hinüber in größere Sphären des Staates,
oder sie beziehen sich auf die Innerlichkeit der Gemeinde selbst. In so fern die
Gemeinde Interessen vertritt und verwaltet, welche über sie hinausgehen nnd sie
mit größeren Kreisen des Staatslebens oder dem Gesammtstaat in Verbindung
setzen, wird sie diesen größeren Einheiten oder dem Staat verantwortlich. Daraus
folgt, daß dem Ganzen oder seinen größeren Theilen in solchen Angelegenheiten
eine Controle den Gemeinden Zustehen muß. Das Gegentheil hieße den Staat
in eine Masse von egoistischen Scparatinteresseu auflösen. Diese Aussicht uud Ein¬
wirkung auf die Gemeinden muß schnell, einfach, energisch sein, aber auch ihre
Grenzen müssen genau bestimmt werden. Zu den allgemeinenInteressen des Ge¬
meindelebens gehört zunächst die Erziehung der Jugend und Erhaltung der Un¬
fähigen. Der Staat muß das Recht haben, säumige Gemeinden zur Erfüllung
ihrer Elternpflichtcn anzuhalten; ferner die Landespolizeisachcnnicht nur die Le¬
gitimation Fremder und Verfolgung der Verbrecher, sondern auch Orduuug der
Land - und Wasserstraßen, Beschränkunggefährlicher Industriezweige, Bestimnmu-
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gen über die Formen des Handels und Verkehrs. Die Nation hat z. B. Interesse,
den Straßenbau der Communen zu beaufsichtigen, Bestimmungenüber die Breite
des Fahrgleises zu treffen, die Schankgerechtigkeitzu beschränken, zu verhindern
daß einzelne Gemeinden den Laudesverkehrdurch Zölle, Brückenabgabenu. s. w.
stören; daun die Erhebung der Staatsabgaben. Alle directeu Steuern müssen
durch die Gemeinden erhoben uud iu die Staatskasse abgeliefert werden. Dem
Staat muß das Executivnörecht gegen säumige Gemeiuden zustehen; ferner: die
Militärpflicht der Gemeindeinsassen. Die Gemeiuden haben dem Staat ihre waf¬
fenfähige Mannschaft, Pferde, Gespanne für militärischeBildung und Krieg zu
stellen, der Staat hat das Recht darüber zu wachcu, daß dies vollständig und in
rechter Weise geschehe. Allgemeiner läßt sich dies so fassen, in allen Fälle», wo
Staatsgesetze oder Selbstbestimmung größerer Einheiten der Gemeinde Verpflich¬
tungen auslegeu, hat der Staat oder die höhere Verbindung (Kreis, Provinz)
das Recht, die Gemeinde zn überwachen. Bis jetzt regierte auch da, wo die Ge¬
meinde am freiesten stand, außer den Gesetzen noch ein Wust von Guberuialerlasseu,
Präsidial- und Negieruugöverfügungen, die sich oft durchkreuzten und widersprachen
uud eine unerträgliche Bevormundung bis in die kleinsten Einzelnheiten ausübten.
So kostete z. B. in Preußen jede kleine Buchhandlung eines kleinen Orts dem
Magistrat desselben jährlich an 3 bis 400 Briefe, eben so viel Abschriften dersel¬
ben und eben so viel Gänge und Protokolle; denn jedes verbotene Buch wurde
vom Ministerium alleu Regierungen, von allen Regierungen allen Landräthen, von
allen Landräthen den einzelnen Magistraten in einem Erlaß angezeigt, dieses amt¬
liche Circular mußte copirt, in der Buchhandlung mußte nachgesucht, über das
Resultat ein Protokoll aufgenommen und das Protokoll dem Landrath zugeschickt
werden. Um jedes verbotene Buch, vielleicht drei Bvgeu stark, allein in Preußen
an die tausend Briefe und polizeiliche Activum! In den letzten Jahren kam das
fast täglich vor — und jetzt klingt es wie eine seltsame chinesischeGeschichte aus
Marko Paolo.

Die Gemeinde hat Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten. Sie regiert sich
durch ihre frei erwählten Vertreter und Beamten, verfügt über Substanz nnd
Interessen ihres Vermögens, über Geld und persönliche Lasten ihrer Einwohner,
ist der Pfleger nnd Vormnud ihrer Schulen, der Waisen (Pupilleusachen),der Ver¬
brecher, der Armen; führt die Lebensrcgister ihrer Angehörigen, die Grund-,
Grenz- und Hypothekcnbücherder Grundstücke des Gemeindeverbands, übt die
Polizei der Märkte, Flur, Straßen, des Banes, der Gesundheit, der Unglücks¬
fälle; sie umgibt, schützt, hebt und unterstützt das Leben ihrer Einwohner und
ist als Heimath, Zuflucht, brüderliche Genossenschaft das große Dach, an welchem
das Herz des Einzelnen hängen, aus dem seine Kraft für das Ganze des Staats
wirken soll. Die Heimath soll Jedem die letzte sichere Zuflucht sein. Die Ge¬
meinde ist verpflichtet alle Hilflosen, denen sie Heimath ist, zu erhalten. Jeder
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voll berechtigteEinwohner einer Gemeinde hat das Recht zu Gemeindeämtern zu
wählen und gewählt zu werden.

Die Gemeinde gibt sich durch Abgeordnete Gesetze, ertheilt durch sie das
Heimathsrecht, controlirt durch sie die Verwaltung, setzt durch sie das jährliche
Budget fest; sie verwaltet ihre Angelegenheitendurch einen Vorstand (Ortsobrig-
keit), welcher aus eiuem Dirigenten (Bürgermeister, Schultheiß) und Beisitzern
(Rathsherreu, Schöffen) besteht und durch die Abgeordneten der Gemeinde gewählt
wird. Die Gemeindeabgcordnetenwerden auf drei Jahre gewählt, jährlich scheidet
ein Drittheil aus, die Schöffen auf sechs Jahr, alle zwei Jahre scheidet ein
Drittheil aus, der Dirigent auf sechs Jahr oder läuger. Der Dirigent erhält
Gehalt, von den Schöffen diejenigen, denen die Gemeinde eine Besoldung be¬
stimmt (der Kassirer, der Techniker,der Secretär), die Abgeordneten dürfen keinen
Gehalt haben. Alle diese Wahlen bedürfen keiner Bestätigung durch den Staat,
auch die des Dirigenten nicht. Nur in dem Fall, daß wenigstens ein Drittheil
der stimmfähigen Einwohner gegen den erwählten Dirigenten protcstirt, steht dem
Staat zu, die Tüchtigkeit des Candidaten zu prüfen und ihn nach Umständen zn
verwerfen.

Dem Dirigenten und den Abgeordneten der Stadt steht jederzeit frei, in
wichtigen Angelegenheiten die Gemeinde aber nur durch den Dirigenten zur Ge¬
meindeversammlungzu rufen und unter dem Vorsitz desselben ihre Ansicht
einzuholen. Verpflichtung dazu liegt vor, so oft es sich um eine Veränderung der
Substanz des Gemeindevermögens oder um außerordentliche Leistungen handelt,
welche durch das Budget und die disponibel« Kräfte der Gemeinde nicht bewältigt
werden können. In diesen Fällen ist die Entscheidung der Gemeinde maßgebend,
im Fall der Berufung aus freien Stücken gilt sie nur als Rath.

Der Dirigent ist verpflichtet aus den Antrag der Abgeordneten die Gemeinde¬
versammlung zu berufen, das Einberufen aus freien Stücken muß durch eine Ma«
jorität von zwei Drittheilen der Abgeordneten beschlossen sein. Im Fall die Ab¬
geordneten den Vorfitz des Dirigenten in der Gemeindeversammlungnicht wollen,
haben sie die Uebernahme des Präsidiums von dem Dirigenten des Kreises unter
Beifügung der Gründe zu erbitten.

Gemeinden von mehr als 2 bis 3000 Einwohnern werden in Bezirke getheilt,
welche l bis 2000 Einwohner enthalten. Jeder Ortsbezirk hat einen Bezirks¬
vorsteher für die Verwaltuug, einen Friedensrichter für städtische Polizei und
Rechtspflege und einen Armenvater. Diese stehen unter dem Gemeinde-(Schieds--
mann)vorstand, treten mit diesem zu regelmäßigen Konferenzen zusammen und
werden durch die Wähler ihres Bezirks erwählt. Unter dem Armenvater des Be¬
zirks stehen die Armenpfleger, auf circa 2 bis 500 Menschen je einer, jeder Arme
und Hilfsbedürftige gehört einem Pfleger an. Diese Aemter sind als Ehrenämter
natürlich ohne Gehalt.
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Die Unterbeamten der Stadt, Kassendiener, Konstabler, Wächter u. s. w.
werden dnrch den Gemeindevorstandernannt, von den Abgeordnetenbestätigt; auch
sie sind in die Bezirke vertheilt und stehen unter dem Beamten des Bezirks.

Auch die Wahl der Gemeindeabgeordnetenerfolgt bei Gemeinden über 2000
Einwohner nach Bezirken, ihre geringste Zahl ist 12, ihre Anzahl nimmt zu mit
der Zahl der stimmberechtigten Einwohner. Die Anzahl der Schöffen, Vorstands¬
mitglieder wird am besten dem Beschluß der einzelnen Gemeinden überlassenund
wo man alle Geschäfte der Execntivgewalt in der einen Person des Dirigenten
vereinigen will, wie am Rhein geschieht, wird von Seiten des Staats nichts ge¬
gen den Wegfall der Schöffen zu bemerken sein. Doch ist zu bezweifeln, daß die
Gemeinden, welche sich an ihre Thätigkeit gewöhnt haben, sie gern aufgeben
werden.

Dies sind die Grundzüge eines Gemeindelebens, welches dem Staat Garan¬
tien, der Gemeinde Selbstgefühl, dem Individuum eine gesunde Nahrung bieten
soll. Diese kategorische Darstellung ist sehr unvollständig und denuoch fast zu
lang für die grünen Flügel dieses Blattes. Sie war in dieser Form nöthig und
doch zeigt sie so wenig das, was sie in der Wirklichkeiteinführen möchte, das
Bild eines kräftigen, gesunden Volkslebens. Zweierlei ist noch zu bemerken. Die
Bestimmungen dieses Entwurfs sollen für die Städte, wie für das offene Land
gelten. Auf dem Lande wird sich natürlich Vieles vereinfachen, in kleinen Ge¬
meinden werden alle freien Mitglieder Abgeordnete fein und der Schultheiß oder
Bürgermeister wird selbst die Rolle des Kassirers, Konstablers und Armenvaters
übernehmen. Und zweitens soll man nochmals berücksichtigen, daß eine Gemeinde
nnr dann zu Kraft und Selbstgefühl kommen kann, wenn jedem Einzelnen seine
Rechte und Verpflichtungen abgewogen werden nach seiner Kraft. Wer den Be¬
sitzlosen, Abhängigen dadurch zn befreien gedenkt, daß er ihm ohne weiteres die
Disposition über fremdes Vermögen gibt, ihn die Obrigkeit seiner Ernährer,
Brot- und Lohnherren wählen läßt, der stellt die Welt auf den Kopf; er macht
den Abhängigen anch nicht um ein Haar selbstständiger,den Freien aber macht er
zum Sclaven. Dergleichen trieben die Römer in den Saturnalien als Posse, als
sie diese Verkehrtheit auf das Forum hiuüberspielten, wurde Augustus Kaiser
von Rom.

(Schluß folgt im nächsten Heft.)
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